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 Trier, den 07.06.2005

Übung zur Vorlesung „Einführung in das Zivilrecht II“
BESPRECHUNGSFALL NR. 6

(Schwerpunkt: Verzug)

Der motorradbegeisterte K möchte im Mitte Juni 2005 eine Tour durch die iberische Halbinsel machen. Da ihm sein altes Motorrad nicht mehr gefällt, hält er nach einer gebrauchten Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (eines der schnellsten Serienmotorräder der Welt) Ausschau und entdeckt in der Süddeutschen Zeitung eine Anzeige des V. Er besichtigt die Maschine; K und V werden handelseinig. Sie vereinbaren in einem schriftlichen Vertrag u.a., dass die Übergabe von der Maschine und Kaufpreis am 14.06.2005 um 16 Uhr stattfinden soll. K will nämlich, wie er V erzählt hat, am 15.06.2005 nach Spanien und Portugal aufbrechen. Am 14.06.2005 ist V aber nicht zu Hause, da er noch eine Abschiedstour mit der Maschine gemacht hat und wegen einer massiven Geschwindigkeitsübreitung in der Schweiz verhaftet wurde. K klingelt mit dem Kaufpreis in der Hand vergeblich. Da er V den ganzen Tag nicht erreicht, mietet K für seine Reise enttäuscht für 800 € eine entsprechende Maschine bei der Motorradvermietung des M.

Nach seiner Rückkehr verlangt K von V Übereignung des Motorrads und Ersatz der Kosten für die Anmietung der Ersatzmaschine. Zu Recht?

Abwandlung: Als V am 18.06.2005 von der Schweiz nach Hause fährt und auf einem Parkplatz rastet, überfährt ein übermüdeter LkW-Fahrer das Motorrad, das völlig zerstört wird. Kann K von V 200 € verlangen, weil der Wert des Motorrads um diesen Betrag über dem vereinbarten Kaufpreis lag?

